
 

Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

 
Tagesordnungspunkt                                                                                                           
Öffentlich                          

                                                                                                          Nicht öffentlich                
 
Sitzungsvorlage Nr............. 
 

 

Beratung und Beschlussfassung im 
 
           Hauptausschuss 
           Tourismus- und Sportausschuss 
           Stadtrat 
 

 
 

TOP:    Beschlussfassung über den Abschluss einer Vereinbarung zur Maßnahme 
             „B 95 Ausbau in Hammerunterwiesenthal, Knotenpunkt mit S 266“  
 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 13.05.2025 den 
Abschluss einer Vereinbarung über die Maßnahme „B 95 Ausbau in Hammerunter-
wiesenthal, Knotenpunkt mit S 266“. 
 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland, dem Freistaat Sachsen und der Stadt Kurort Oberwiesenthal zu unterzeichnen. 
 

 

Kurort Oberwiesenthal, den 06.05.2025 
 
 
 
gez. Jens Benedict  
Bürgermeister 
 
 
 
 

 

Beschlossen am .........................im                                       Abstimmungsergebnis: 
 

   Hauptausschuss                                                              Ja-Stimmen                    ......... 
   Tourismus- und Sportausschuss                                     Nein-Stimmen               ......... 
   Stadtrat                                                                           Stimmenthaltungen       ......... 
 
 



Sachverhalt: 
 

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortslage Hammerunterwiesenthal ist es 
erforderlich, den Knotenpunkt der B 95 (Oberwiesenthaler Straße) mit der S 266 (Neudorfer 
Straße) sowie einen Abschnitt der B 95 auf einer Länge von ca. 160 m einschließlich Neubau 
eines separaten Gehwegabschnittes zwischen Knotenpunkt und Bahnübergang als 
Gemeinschaftsmaßnahme Bund/Land/Stadt auszubauen.  
Hauptbestandteil der Baumaßnahme ist der Umbau des Knotenpunktes, welcher derzeit 
baulich unzulänglich ausgebildet ist. Durch eine geänderte Grundrissausbildung des 
einmündenden Staatsstraßenastes sollen die Befahrbarkeit insbesondere für größere 
Fahrzeuge und die Sichtverhältnisse verbessert werden. Mit dem im Jahr 2020 erfolgten 
Abriss des Wohngebäudes im Knotenbereich wurde bereits eine Voraussetzung für die 
Realisierung der Baumaßnahme geschaffen.  
Die bestehenden Defizite im Verkehrsablauf am Knotenpunkt sind bereits seit weit mehr als 
einem Jahrzehnt Anlass für entsprechende Ausbauplanungen der sächsischen 
Straßenbauverwaltung, die jedoch bisher über einen Feststellungsentwurf nicht 
hinausgekommen sind. Die Schaffung des Baurechtes hat sich aus verschiedenen Gründen 
als langwieriges Verfahren herausgestellt.  
 

Mit der vorliegenden Vereinbarung für die gemeinschaftliche Baumaßnahme in der 
Ortsdurchfahrt HUW wird die Durchführung, die Kostenteilung und die künftige 
Unterhaltung geregelt. 
Die Straßenbauverwaltung (LaSuV) führt die Baumaßnahme in Abstimmung mit der Stadt 
durch. Sie ist für die gesamte Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, 
Abrechnung und Vertragsabwicklung zuständig. Eindeutig abtrennbare Teile der 
Baumaßnahme, wie Gehwege und Nebenbereiche, werden im Auftrag und für Rechnung der 
Stadt vergeben. Zusätzlich trägt die Stadt anteilige Kosten am Ausbau des Knotenpunktes 
B95/S266 sowie einen Verwaltungskostenzuschlag von 20 % zu den auf die Stadt 
anfallenden Bau- und Grunderwerbskosten. 
 

In der zugrundeliegenden Kostenberechnung mit Kostenteilung zum genehmigten 
Vorentwurf vom 12. Mai 2021 ist für die Gemeinde ein Kostenanteil von 76.000 € 
ausgewiesen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden mit 1,906 Mio. € beziffert. 
Seitens des LaSuV wird aber darauf hingewiesen, dass nach Herstellung des Baurechtes eine 
Kostenaktualisierung bzw. -fortschreibung vorgenommen wird. 
 

Für die Finanzierung der Kostenanteile der Stadt sollen Fördermittel beantragt werden. 
Gemäß der aktuellen FRL KStB ist für Gemeinschaftsmaßnahmen mit der staatlichen 
Straßenbauverwaltung ein Höchstfördersatz von 80 Prozent angegeben. Der Zeitpunkt der 
Antragstellung ist abhängig vom Planungsfortschritt und der Bereitstellung der Finanzierung 
der Straßenbauverwaltung. 
 
Anlagen: Vereinbarung, Lageplan Stand 06/2021 
 

 
  



 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

     Einnahmen :        
  
     Kostenanteil Stadt:   ca. 76.000 EUR (gem. Kostenberechnung Stand 01/2020)  
  
     Keine haushaltmäßige Berührung 
 

                                                                                    Mittel stehen zur Verfügung 
 

                                                                                    Mittel stehen nicht zur Verfügung 
 

Bemerkungen: Maßnahme muss in den Haushalt 
                         eingestellt werden.  
                         HHJ unbekannt. 
 
                                                                                                      gez. Görlach 
                                                                                                      Kämmerin 
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Datum Name

K&S Vermessung
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: Erzgebirgskreis
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ETRS 89
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Pflastermulde gebunden Natursteinpflaster

Bauwerk

Fahrbahn mit Achse Asphaltbefestigung

Bankett

Entwässerungsmulde 1,10 m Natursteinpflaster

Entwässerungsmulde 0,65 m Natursteinpflaster

Parkplatz ungebunden Natursteinpflaster

Gehweg Asphaltbefestigung

Pflasterfläche ungebunden Natursteinpflaster

ZeichenerklärungPlanung

Straßennebenflächen
Rasenmulde

Zufahrt mit Bordabsenkung Rundbord r=3 cm, Granit
Gehweg Asphaltbefestigung
Bankett mit Zufahrt

Abbruch / Baumfällung

Dammböschung

Tiefbord 8x25 Beton

Schrammbord Granit, 15 cm Anschlag

Hochbord A5 Granit, 12 cm AnschlagH
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Hochpunkt / Tiefpunkt Fahrbahnquerneigung

Neigungsbrechpunkt mit Angabe
von Gefälle (-) u. Steigung (+) in Prozent,
Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser

-0.655 +1.20

321.60m95.06m

H = 2000m

Straßenablauf 500x500 mit Anschlussleitung m lfd.Nr.SA1

Drainageleitung

Baugrund (Bohrung)KB 1

Rohrdurchlass mit Böschungsstück
DN 500
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